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Abschaffung des Nachrichtendienst-Korrupten Staats-Systems 
Beseitigung der Strukturfehler im Sinne der Schweizerischen Bundesverfassung  

Diskussion zu einer neuen Sicherheitsarchitektur Schweiz» 
 

Im verdeckten Nachrichtendienst-
Korrupten Staats-System Schweiz 
wurde für nachrichtendienstlich 
motivierte Unterwerfungskrimina-
lität gegen Leib und Leben, durch 
Etablierung eines vor Strafverfol-
gung geschützten Graubereichs im 
Strafrecht, eine nachrichtendienst-
liche Autokratie erschaffen, welche 
funktionell gehalten wird. Eine Au-
tokratie Schweiz verstösst diamet-
ral gegen den Zweck der Schweize-
rischen Bundesverfassung und ge-
gen Grundrechte der Bundesver-
fassung. Das Ausgangsproblem, die 
Analyse und der Lösungsweg zur 
Beseitigung der eklatanten Struk-
turfehler werden für die Wieder-
herstellung der regelbasierten 
Ordnung diskutiert. 

Das Ausgangsproblem 
In der Schweiz sind von der Polizei 
und Staatsanwaltschaften, auf Strafan-
zeigen hin, keine Strafuntersuchungen 
zu erwirken, wenn strafbare Handlun-
gen mit den nachfolgenden Tatmitteln 
begangen wurden, diese beinhalten 
oder involvieren: 
(1)  Elektromagnetische Waffen 

 (Sende- und Empfangsanlagen auf 
 extrem hohen Radiofrequenz- 
 bereichen) 

(2) Mind-Control 
 Indoktrination (HF-Immission) 
 und Abhören menschlicher Ge- 
 danken (HF-Emission) 

(3) Nachrichtendienst-Pharmaka 
 (heimlich verabreichte Nachrich- 
 tendienst-Pharmaka wie psycho- 

aktive Substanzen oder ferromag-
netische Stoffe) 

Die Thematik der Tatmittel (1) (2) (3) 
wird vom Schweizervolk behandelt, 
als ob diese ein Geheimnis wäre. Mit-
teillungen an die Schweizer Medien 
über diese Tatmittel werden von den 
Medien durch Selbstzensur ignoriert. 
Der Einsatz dieser drei Tatmittelkate-
gorien erfolgt von den Täterschaften 
verdeckt aus strikter Anonymität her-
aus. Strafanzeigen von Opfern müssen 
gegen unbekannt eingereicht werden. 
Strafrechtlich erfolgt beim Einsatz die-
ser drei Tatmittel-Kategorien bei den 
Opfern eine von Auge nicht sichtbare, 
physische Verletzungen der körperli-
chen Integrität. Strafrechtlich Körper-
verletzungen i.S.v. Art. 123 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches. 
Strafbare Handlungen welche von Am-
tes wegen zu untersuchen sind, wenn 
diese an einer wehrlosen Person be-
gangenen werden. Von Amtes wegen 
ab dem Zeitpunkt in welchem die 
Strafbehörden Kenntnis der strafbaren 
Handlungen erlangen (Art. 302, StPO). 
Elektrotechnisch oder rechtsmedizi-
nisch ist der Nachweis das eine Frem-
deinwirkung vorliegt, möglich. 
Beweisermittlungsanträge zum elekt-
rotechnischen oder medizinischen 
Nachweis des Tatmitteleinsatzes und 
der Verletzung der menschlichen phy-
sischen Integrität werden von den 
Strafbehörden konsequent abgewie-
sen. Das Institut für Rechtsmedizin, 
IRM, erläutert, Privatpersonen keine 
rechtsmedizinische Untersuchung ge-
währen zu dürfen. Voraussetzung für 
eine rechtsmedizinische Untersu-
chung sei eine Auftragserteilung durch 
eine Strafbehörde (Staatsanwalt-
schaft, Polizei, Gericht). Dies verun-
möglicht es jeder Privatperson, ob 
Schweizerbürger, Doppelbürger oder 

Ausländer, aus eigenem Antrieb privat 
finanzierte medizinische Beweisermitt-
lungen in Auftrag geben zu können. 
Ebenfalls ist es Privaten gesetzlich un-
tersagt, Beweisermittlungen im Hoch-
frequenz-Freifeld mit Spektrum-Ana-
lyse zur Identifikation und dem Nach-
weis des Tatmitteleinsatzes (1) (2) 
durchzuführen. 

Staatsanwaltschaften beantworten 
Strafanzeigen mit Tatbestand der Kör-
perverletzung durch die Tatmittelka-
tegorien (1) (2) (3) mit Nichtanhand-
nahmeverfügungen und begründen, es 
fehle der hinreichende Anfangsver-
dacht zur Eröffnung einer Strafunter-
suchung. Mit anderen Worten: In der 
Einschätzung der Strafbehörden fehlt 
die Vorlage hinreichender Beweise, 
dass eine strafbare Handlung vorliegt. 

Staatsanwaltschaften und Polizei emp-
fehlen Opfern dieser drei Tatmittelka-
tegorien, einen regulären Arzt zu kon-
sultieren. Reguläre Ärzte erklären den 
Opfern dieser Tatmittelkategorien, 
keine medizinischen Beweisermittlun-
gen durchzuführen zu dürfen was die 
Wegweisung von Opfer zur Folge hat. 
Zuständig sei einzig die Rechtsmedi-
zin. Einige Ärzte weisen die Opfer 
nachrichtendienstlicher Unterwer-
fungskriminalität nicht ab, sondern er-
stellen gefälschte Arztdiagnosen als 
nachrichtendienstliche Legende und 
konvertieren hierdurch strafbare 
Handlungen der Tatmittelkategorien 
(1), (2) und (3) in eine nicht existie-
rende Krankheit. Falsches Arztzeugnis 
auszustellen ist ein Straftatbestand. 

Strafbehörden geben sich ahnungslos 
zu den Tatmittelkategorien (1) und 
(2). Opfer sind genötigt den Strafbe-
hörden, welche für die Sicherheit der 
Allgemeinheit zuständig sind, respek-
tive sein sollten, die physikalische 
Funktionsweise der Tatmittel (1), (2) 

Zweck der Bundesverfassung 
Art. 2 Abs. 1. Bundesverfassung 

Die Schweizerische Eidgenossenschaft 
schützt die Freiheit und die Rechte des 
Volkes und wahrt die Unabhängigkeit 
und die Sicherheit des Landes. 
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und (3) zu erklären. Die Strafbehörden 
können oder wollen über die Einwir-
kungsweise der Tatmittel nicht spre-
chen. Es ist festzustellen das 10 Jahre 
nach der Aufforderung an Kader der 
Sicherheitsbehörden im Kanton Zü-
rich, ihre Mitarbeiter anlässlich von 
Weiterbildungskursen über diese Tat-
mittel aufzuklären, Beamte weiterhin 
unkundig sind. Ohne die erforderli-
chen Fachkenntnisse zu besitzen wer-
den von unkundigen Amtsträgern wei-
terhin Amtsentscheide zum Nachteil 
der Opfer gefällt. Den Schweizer Straf-
behörden sind keine Gerichtsurteile 
bekannt, welche Tatmitteleinsätze der 
Tatmittel (1) (2) sanktionierten. 

Die Analyse 
Der Bevölkerungsanteil welcher die 
Kenntnisse besitzt in Strafanzeigen 
und Rechtsmittelverfahren die Funkti-
onsweise der Tatmittel elektrotech-
nisch-theoretisch zu erklären, dürfte 
im Promille-Bereich liegen. Dies trägt 
wesentlich zur Wehrlosigkeit der Zivil-
bevölkerung bei. Eine staatliche oder 
mediale Aufklärung der Bevölkerung 
zu den Tatmittelkategorien (1) (2) (3) 
unterbleibt in der Schweiz vollständig. 

Die nachrichtendienstlich motivierten 
Straftaten erfolgen in drei Stufen, wel-
che nachfolgend betrachtet werden. 

Stufe 1: Die Gleichschaltung im ver-
deckten Nachrichtendienst-System 
(Verbrechen gegen die Allgemeinheit) 
Das autokratisch organisierte Nach-
richtendienst-Korrupte Staats-System 
Schweiz kann nur existieren, wenn die 
Zivilbevölkerung (die Allgemeinheit) 
hierzu in Gehilfenschaft agiert. Die All-
gemeinheit wird in Normativer Kon-
formität sozialisiert, die vor Strafver-
folgung geschützte, nachrichten-
dienstlich motivierte Unterwerfungs-
kriminalität gegen Leib und Leben zu 
ignorieren. Im sozialisierten Konfor-
mismus sind die vier Affenskulpturen 
»ich höre nichts, ich spreche nichts, ich 
sehe nichts, ich tue nichts« Verhaltens-
Vorgabe. Wer die Normative Konfor-
mität mitspielt, weil diese vom Einzel-
nen verstanden wurde, gehört zur Ka-
tegorie der im Nachrichtendienst-Sys-
tem tolerierten Menschen. Der Unter-
schied von tolerierten Menschen zu 
freien Menschen besteht im Grundsätz-
lichen darin das Toleranz jederzeit ent-
zogen werden kann, persönliche Frei-
heitsrechte hingegen jederzeit geltend 
gemacht werden können.  Ist ein 

Einzelner nicht bereit die Normative 
Konformität der Ignoranz bei beobach-
teter Unterwerfungskriminalität frei-
willig mitzutragen, wird der Einzelne 
nicht mehr toleriert, sondern schika-
niert oder ignoriert. 

Systematisch wird Ignoranz kultiviert, 
wenn die Tatmittel (1), (2), oder (3) in 
strafbare Handlungen involviert sind. 
Durch die Wehrlosigkeit des Einzelnen 
bei Unterwerfungskriminalität gegen 
Leib und Leben wird die Bevölkerung 
(als Allgemeinheit) in Schrecken ver-
setzt. Schrecken der Bevölkerung ist 
ein Straftatbestand. Die Wehrlosigkeit 
des Einzelnen wird der breiten Bevöl-
kerung bewusst und ungeniert vor Au-
gen geführt. Bei Opfern des Tatmittels 
(2) indem am Aufenthaltsort mit nie-
derschwelligen Ultraschall- bzw. Be-
schallungsanlagen die mittels radio-
elektrischen Sende- und Empfangsan-
lagen abgehörten und abgehorchten 
menschlichen Gedanken in der nähe-
ren Umgebung des Opfers öffentlich 
verbreitet werden. Gerichte befragen 
im strafrechtlichen Beschwerdever-
fahren gemeldete Zeugen nicht. Die Di-
mensionen der straf- und verfassungs-
rechtlichen Ignoranz ist Massstab für 
die Durchdringungstiefe des Nachrich-
tendienst-Korrupten Staats-Systems 
im Staat. Die Dimension der gesell-
schaftlichen Ignoranz ergibt einen 
Massstab für die Durchdringungsbreite 
innerhalb der Bevölkerung. Behörden-
mitglieder erklären Nichtzuständig-
keit, Rechtsanwältinnen lehnen jedes 
Mandatsanbahnungsgespräch ab, 128 
Schweizer Medienanstalten erklären, 
keine personellen Ressourcen für Re-
cherchen zu besitzen, und so weiter. 

Die Ignoranz wird mit den unter-
schiedlichsten Begründungen staat-
lich und gesellschaftlich verwirklicht. 
Die Bevölkerung wurde und wird »so-
zialisiert« die Ignoranz in dieser Form 
zu kultivieren, jedoch folgen vereinzelt 
Bürgerinnen und Bürger dieser Nor-
mativen Konformität unvollständig. 

In jedem Nachrichtendienst-Korrup-
ten Staats-System bezweckt solche 
Methodik die nachrichtendienstliche 
Gleichschaltung von Menschen. Die 
Schweiz wurde zur nachrichtendienst-
lichen Autokratie. Es wird staatlich in 
Kauf genommen das einschlägige Ver-
fassungs- und Gesetzesartikel gebro-
chen werden, wenn damit die Metho-
dik des Nachrichtendienst-Korrupten 

Staats-Systems Schweiz vor Enttar-
nung geschützt werden kann. 

Der Schweizer Schriftsteller Friedrich 
Dürrenmatt  betitelte seine Anspra-
che vom November 1990 als «Die 
Schweiz ein Gefängnis». In seiner bril-
lanten Metapher umschreibt Dürren-
matt das Nachrichtendienst-Korrupte 
Staats-System Schweiz, ohne die ge-
setz- und verfassungswidrige Metho-
dik angesprochen zu haben. Friedrich 
Dürrenmatts Zivilcourage gebührt 
auch heute noch grosser Dank. Das Da-
tum seines Vortrages belegt das die 
heutige Nachrichtendienst-Autokratie 
keine neuzeitliche Erfindung ist, son-
dern seit Jahrzehnten in der Schweiz 
gesellschaftlich sozialisiert wird. 

Stufe 2: Nachrichtendienstliche 
Sklaverei und Leibeigenschaft  
(Verbrechen gegen den Einzelnen) 

Es gehört zu den Aufgaben der Nach-
richtendienste auf ihrem Radar nach 
Personen Ausschau zu halten, welche 
für die Zwecke von nachrichtendienst-
lichen Beschaffungsmassnahmen (das 
heisst, zur Spionage) geeignet sind 
und für diese Aufgabe angeworben 
werden können. Die Informationen, 
welche Personen sich für Beschaf-
fungsmassnahmen (Spionage) eignen, 
erhalten Nachrichtendienste zum Bei-
spiel, aber nicht darauf begrenzt, 
durch Inoffizielle Mitarbeiter (IM), 
Funk- und Kabelaufklärung (ausfüh-
rende Instanz: Militärnachrichten-
dienst), durch Informationen der aus-
ländischen NDB-Partnerdienste, oder 
durch Informationen des Schweizer 
Inlandnachrichtendienstes (Polizei). 

Personen, welche zur nachrichten-
dienstlichen Zusammenarbeit einmal 
«Ja» gesagt haben können nie mehr 
«Nein» sagen, da für Spionage ange-
worbene Personen zu Geheimnisträ-
gern mutieren und damit zu lebenslan-
gen Leibeigenen in nachrichtendienst-
lichen Strukturen geworden sind. Bei 
Ungehorsam droht staatlich vor Straf-
verfolgung geschützte Unterwerfungs-
kriminalität gegen Leib und Leben. 

Stufe 2 bezweckt, selektierte Einzelne 
in nachrichtendienstliche Strukturen 
zu lenken oder zu nötigen. Neben an-
deren anzunehmenden Massnahmen 
(wie z.B. Erpressung, finanzieller Kor-
ruption) ist davon auszugehen, dass 
der Widerstandswille einer Zielperson 
zur Zusammenarbeit durch Zermür-
bung, Zersetzung und Zerstörung auch 



Ausgabe Nr. 18 • Mai 2026 Schweizer Freiheit und Recht  Seite 3 von 4 
mittels vor Strafverfolgung geschütz-
ter Unterwerfungskriminalität gegen 
Leib und Leben gebrochen wird. Im Er-
folgsfall wird der nachrichtendienstli-
chen Zielperson, de Facto, eine lebens-
lange nachrichtendienstliche Sklaverei 
und Leibeigenschaft aufgezwungen. 
Sklaverei und Leibeigenschaft sind 
nach Art. 4 Abs. 1, EMRK, verboten. 
Folter und erniedrigende oder bestra-
fende Behandlung sind in BV Art. 10 
Abs. 4, in der Schweiz verboten. 
Stufe 3: Endlösung der Opferfrage 

Opfer von nachrichtendienstlicher Un-
terwerfungskriminalität gegen Leib 
und Leben sind für die Täterschaften 
gefährliche Zeitzeugen, welche zum 
Schweigen gebracht werden. Genauso 
wie Personen welche von Nachrich-
tendiensten clever missbraucht wur-
den ohne dies gewusst zu haben und 
zu gefährlichen Zeitzeugen wurden. 
Täterschaften schützen den nachrich-
tendienstlich motivierten Gesetzes- 
und Verfassungsbruch vor Enttar-
nung. Schweizer Freiheit und Recht 
hat ausführlich darüber berichtet.  

Der Schutz vor Enttarnung bewirkt 
das nachrichtendienstlich motivierte 
Straftaten gegen Leib und Leben durch 
alle Instanzen vor Strafverfolgung ge-
schützt werden, weil strafbare Hand-
lungen von nachrichtendienstlichen 
Geheimnisträgern begangen wurden. 
Im Sinne des Strafgesetzbuches sind 
Nachrichtendienste als kriminelle Or-
ganisationen anzusehen welche den 
Aufbau und die Zusammensetzung ge-
heim halten, um Gewaltverbrechen zu 
begehen. Nachrichtendienste sind pro-
fessionell organisiert und besitzen hie-
rarchische Befehlsstrukturen. Die ge-
setzliche Definition für «Kriminelle Or-
ganisation» gibt Art. 260ter, StGB. 

Die Endlösung der Opferfrage ist die 
Stufe 3 im Nachrichtendienst-Korrup-
ten Staats-System Schweiz. Die Endlö-
sung der Opferfrage wird von Täter-
schaften eventualvorsätzlich in Kauf 
genommen. Die Endlösung der Opfer-
frage ist das in den Tod treiben der Op-
fer von Unterwerfungskriminalität ge-
gen Leib und Leben durch endlose Fol-
ter, mit welcher Opfer von den Täter-
schaften in die Selbsttötung getrieben 
werden. Die Täterschaften können 
Eventualvorsatz geltend machen da 
nicht die Absicht bestehe, Menschen 
zu töten, sondern nur Menschen nach-
richtendienstlich zu unterwerfen. 

Aufgrund der nachweisbaren Durch-
dringungstiefe sowie -breite des Nach-
richtendienst-Korrupten Staats-Sys-
tems Schweiz ist zu mutmassen das in 
den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten Tausende Menschen die End-
lösung der Opferfrage an sich selber 
vollzogen haben. Dies verstärkt das 
staatliche Desinteresse an einer straf-
rechtlichen Aufklärung, denn Aufklä-
rung führt zu Fragen persönlicher Ver-
antwortlichkeit. 

Wie viele Selbstmordtote, welche un-
ter den Qualen und der Tyrannei von 
Unterwerfungskriminalität gegen Leib 
und Leben Selbstmord begangenen 
haben, sind mit gefälschten Arztakten-
einträgen als an einer erfundenen 
Krankheit leidend, auf einem Schwei-
zer Friedhof beerdigt worden? 

Jeder Selbstmord ist strafrechtlich ein 
Tötungsdelikt welches von den Staats-
anwaltschaften von Amtes wegen un-
tersucht werden muss. Wird als Ursa-
che der Selbsttötung, aufgrund ge-
fälschter Arztakteneinträge, eine real 
nicht existente Krankheit moniert 
kann Unterwerfungskriminalität ge-
gen Leib und Leben von den Strafun-
tersuchungsbehörden als Selbsttö-
tungsmotiv elegant ausgeklammert 
werden. Schreiben Ärzte die Wahrheit 
in die Arztakten, dass mutmasslich Un-
terwerfungskriminalität gegen Leib 
und Leben zum Zeitpunkt der medizi-
nischen Untersuchung vorliegt, riskie-
ret der Arzt später die Frage beant-
worten zu müssen, weshalb der Arzt 
den Klienten medizinisch behandelte. 

Wer sich den rechtlichen Konsequen-
zen der Endlösung der Opferfrage be-
wusst wird erkennt die explosive Bri-
sanz, welche im Nachrichtendienst-
Korrupten Staats-System Schweiz ver-
borgen ist. Die Abschaffung des Nach-
richtendienst-Korrupten Staats-Sys-
tems Schweiz wird unweigerlich zu 
straf- und verfassungsrechtlichen Un-
tersuchungen führen und die Aufar-
beitung zu Verantwortlichkeiten.  

Verantwortliche in staatlichen Funkti-
onen haben die bestehenden Struktur-
fehler von ihren Amtsvorgängern ge-
erbt und zeigen keinerlei Interesse, die 
heisse Kartoffel aus dem Feuer zu ho-
len. In Folge vererben Amtsträger die 
Strukturfehler an die nachfolgende Ge-
neration der Amtsträger. Die eklatan-
ten Strukturfehler werden endlos und 
in alle Ewigkeit weitergegeben. Ein un-
entwirrbarer Gordischer Knoten. 

Schweizer Nachrichtendienste um- o-
der auszubauen führt in die völlig fal-
sche Richtung.  Zielführend ist kongru-
ent zur Bundesverfassung und zum ein-
schlägigen Strafrecht zu handeln, 
wodurch die Voraussetzungen für eine 
nachhaltige Strukturfehler-Bereini-
gung gelegt werden. 

Lösungsweg  
Heute wird ein Nachrichtendienst-
Korruptes Staats-System mit nach-
richtendienstlich motivierter Unter-
werfungskriminalität, Verfassungs- 
und Gesetzwidrig, geschützt und kulti-
viert. Die vor Strafverfolgung ge-
schützte Unterwerfungskriminalität 
gegen Leib und Leben wird kategori-
sierend als über der Bundesverfassung 
stehend behandelt. Gesetzes- und Ver-
fassungsartikel, welche die Unterwer-
fungskriminalität gegen Leib und Le-
ben schädigen könnten, werden mit 
Vorwänden der Verwirklichung entzo-
gen. Ein eklatanter Strukturfehler in 
der regelbasierten Rechts- und Verfas-
sungsordnung der Schweiz. 

Der Strukturfehler hat sich über viele 
Jahrzehnte in der Schweiz eingefres-
sen. Die Auflösung des Strukturfehlers 
setzt Massnahmen voraus, welche in 
der nachfolgenden Vision als Lösungs-
weg «Neue Sicherheitsarchitektur 
Schweiz» skizziert sind.  
1.  Verbot ziviler und militärischer 

Nachrichtendienste auf Schwei-
zer Territorium sowie die straf-
rechtliche Sanktionierung nach-
richtendienstlicher Tätigkeit. 

Der Nachrichtendienst NDB ist abzu-
schaffen und der Erlass des Nachrich-
tendienstgesetzes, NDG, vom 25. Sep-
tember 2015 ff., vollständig aufzuhe-
ben. Die Zusammenarbeit der Schweiz 
mit ausländischen Nachrichtendiens-
ten (Interessensbindung des NDB zu 
100 Partnerdiensten) wird verboten. 

2.  Verpflichtendes Gebot für den 
staatlichen Aufbau von neuer 
ziviler und militärischer Spiona-
geabwehr im Bund und den 
Kantonen zur Gewährleistung 
der staatlichen Sicherheit und 
zum Schutz der Bevölkerung. 

Eine neue Spionageabwehr des Bun-
des, SAB, ist mit unbelasteten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aufzu-
bauen. Es ist ein Spionageabwehrge-
setz, SAG, zu erlassen, welches den 
Aufgabenbereich und die Zuständig-
keiten der Spionageabwehr definiert. 
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Es gehört zu den Aufgaben der Spiona-
geabwehr, auch Überwachungsmass-
nahmen durchzuführen um Spionage-
aktivitäten detektieren zu können, zu 
enttarnen, auszuheben und der Straf-
verfolgung zuzuführen. Im SAG sind 
zweckdienliche Überwachungsmass-
nahmen zu definieren. Gelangt die Spi-
onageabwehr zu Informationen das in 
der Schweiz extremistisch motivierte, 
strafbare Handlungen gegen die Allge-
meinheit oder den Staat, oder Terror-
anschläge, geplant werden, ist die SAB 
im SAG zu verpflichten, die jeweils zu-
ständigen Sicherheitsbehörden in ge-
eigneter Form in Kenntnis zu setzen. 
Unter Beachtung der Gewaltenteilung 
und Anzeigepflicht sind einfach zu 
handhabende Schnittstellen zwischen 
den zivilen und militärischen Spiona-
geabwehren zu schaffen, sowie von 
und zu den Strafbehörden (Polizei, 
Staatsanwaltschaften, Gerichte). Über 
Rechtshilfegesuche ist im SAG die 
Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit 
ausländischen Spionageabwehren zu 
geben. Bei Rechtshilfegesuchen hat die 
genehmigende Instanz vorgängig zu 
prüfen ob die Voraussetzungen zur Be-
willigung eines Rechtshilfebegehrens 
für Spionageabwehr-Unterstützung an 
einen ausländischen Staat gegeben 
sind. Rechtshilfe und Zusammenarbeit 
mit ausländischen Nachrichtendiensten 
sind im SAG explizit zu verbieten. Den 
Schweizer Spionageabwehren sind die 
notwendigen Instrumente für die Er-
füllung der im SAG zugewiesenen Auf-
gaben verfügbar zu machen. 

3.  Vorgenannte Ziffern 1. und 2. 
werden zeitgleich rechtswirk-
sam. 

4.   Die Untersuchung und Präven-
tion nachrichtendienstlich moti-
vierter High-Tech Unterwer-
fungskriminalität gegen Leib 
und Leben fällt in die Zuständig-
keit der Schweizer Spionageab-
wehren. 

Im SAG ist vorzusehen das die Spiona-
geabwehr des Bundes, SAB, nachrich-
tendienstlich motivierte Unterwer-
fungskriminalität bekämpft. Für Opfer 
oder Geschädigte in der Bevölkerung 
ist die Spionageabwehr offizielle An-
laufstelle. Das Nachrichtendienstver-
bot hat für alle Bevölkerungsgruppen 
(Schweizern, Ausländer oder Doppel-
bürger) gleichermassen zu gelten und 
zu Wiederhandlungen sind gesetzlich 

zu sanktionieren. Ein Spionageab-
wehrgesetz ist so auszugestalten das 
die Mehrheit der ständigen Wohnbevöl-
kerung für die Einrichtung und die Un-
terstützung einer Schweizer Spionage-
abwehr motiviert ist. Es kann davon 
auszugegangen werden das die steuer-
pflichtige ständige Wohnbevölkerung, 
im Sinne der Grundrechte der Bundes-
verfassung sowie den einschlägigen 
Gesetzten, in Menschenwürde, per-
sönlicher Freiheit und Sicherheit leben 
möchte. Genauso wie niemand durch 
allgemeine Kriminalität geschädigt 
werden möchte und die Mehrheit der 
Bevölkerung die Polizei bei der Tätig-
keit der Kriminalitätsbekämpfung 
durch sachdienliche Hinweise oder 
Anzeigen unterstützt, muss Vertrauen 
in die Spionageabwehren bestehen. 

Die Schweiz besitzt heute, im Ver-
gleich mit dem Nachrichtendienst, 
personell eine sehr schwach dotierte 
Spionagewehr, welche den Schweizer 
Nachrichtendiensten unterstellt ist.  

Ausländische Nachrichtendienste 
Nachrichtendienstliche Auswirkungen 
verursacht der seit 50 Jahren beste-
hende Kindermangel in der Schweiz, 
welcher zu einer sich endlos fortset-
zenden Heterogenisierung der Zivilbe-
völkerung geführt hat. In der sozialen 
Gegenwart der Schweiz besitzen rund 
50% der Einwohnerinnen und Ein-
wohner eine ausländische Staatszuge-
hörigkeit. Die Trendlinien zeigen das 
in 45 Jahren 75% der Einwohnerinnen 
und Einwohner, hauptsächlich ange-
trieben durch die Folgen des Kin-
dermangels, Migrationshintergrund 
besitzen werden. 

Nachrichtendienst-Korrupte Staats-
Systeme sind keine Exklusivität der 
Schweiz! Die Kultivierung nachrich-
tendienstlicher Unterwerfungskrimi-
nalität existiert nicht nur in der 
Schweiz, sondern ebenso im Ausland.  

Exklusiv in der Schweiz ist die von Volk 
und Ständen beschlossene Schweizer 
Werthaltung in der Schweizer Bundes-
verfassung und des Strafgesetzbuches 
als gewichtigem Teil der regelbasier-
ten Ordnung auf Schweizer Territo-
rium. Die regelbasierte Ordnung ist von 
den politischen und behördlichen In-
stanzen umzusetzen, und nicht eine 
Assimilierung an nachrichtendienst-
lich kultivierte Praktiken welche inter-
national praktiziert werden! 

Das in den Oberstufen der privaten 
und öffentlichen Schulen der 26 Kan-
tone die Schweizer Bundesverfassung 
kein Pflichtfach ist (zumindest Art. 1 
bis Art. 36) und den kommenden Ge-

nerationen vom Lehrkörper gelehrt 
werden muss, schwächt die Bewah-
rung der Schweizer Werthaltung und 
Schweizer Identität erheblich. Wo sol-
len alle Jugendlichen die Werthaltun-
gen von Rechten und Pflichten lernen, 
wenn nicht im Pflichtschulunterricht? 

Ausblick mit Zivilcourage 

Der Fachkräftemangel wird politisch 
intensiv diskutiert, der Kindermangel 
akzeptiert. Massiv angetrieben durch 
die Folgen des jahrzehntelangen Kin-
dermangels befinden wir uns mitten in 
einer Schweizer Kulturrevolution: Die 
Wandlung der Willensnation Schweiz 
in eine verdeckte nachrichtedienstli-
che Zwangsnation Schweiz.  
Ohne Verbot von Nachrichtendiensten 
und das Gebot zur Errichtung leis-
tungsfähiger und neuen Spionageab-
wehren ist absehbar, dass das heute 
etablierte Nachrichtendienst-Korrupte 
Staats-System Schweiz in den kom-
menden Jahrzehnten massiv ausge-
baut wird womit die eklatanten Struk-
turfehler verstärkt werden. Dies völlig 
unnötigerweise da, wie aufgezeigt, al-
ternative Möglichkeiten zur Gewähr-
leistung von Sicherheit der Schweizer 
Bevölkerung und des Staates beste-
hen, welche verfassungs- und geset-
zeskonform sind. 
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Verwirklichung der Grundrechte 
Art. 35, Bundesverfassung 

1 Die Grundrechte müssen in der gan-
zen Rechtsordnung zur Geltung  
kommen. 
2 Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, 
ist an die Grundrechte gebunden und 
verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung 
beizutragen. 
3 Die Behörden sorgen dafür, dass die 
Grundrechte, soweit sie sich dazu eig-
nen, auch unter Privaten wirksam  
werden. 


